
 

 

 TOP II.1.2 

Gremium Termin Status 

Jugendhilfeausschuss 23.06.2022 öffentlich 

 

Vorlage der Verwaltung 

Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten Freier Träger nach 
Vereinbarung Kofinanzierung Ziffer 3 (100 %) 

Vorlage Nr.: 20225170 

 

A N T R A G  

 

Der Jugendhilfeausschuss möge beschließen: 

 

Der Träger erhält vorbehaltlich des Nachweises über die Gesamtfinanzierung, einen 

Zuschuss in Höhe von  

 

1. Prot. Kindertagesstätte DBZ, Brebacher Straße 3 219.890,65 Euro 

 

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 219.890,65 Euro werden im Haushaltsplan 

2022 im Budget 3-15 unter Sachkonto 5599900 „Zuweisungen und Zuschüsse“ und 

der Investitionsnummer 0135037200 eingeplant und stehen unter ausdrücklichem 

Finanzierungsvorbehalt. 

Eine Freigabe der Mittel kann erst nach Genehmigung des Haushaltsplanes durch 

die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion erfolgen. 
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Zu den Maßnahmen im Einzelnen: 
 

1. Prot. Kindergarten  
 
Der Träger beantragt einen Zuschuss zu dem anstehenden Umzug und der notwendigen 
Auslagerung der protestantischen Kindertagesstätte DBZ in die Containeranlage in der Erz-
bergerstraße Friesenheim, der sich im Eigentum der Stadt befindet. Die Stadt ist verpflichtet 
Mietkosten zu erheben, da eine kostenlose Nutzung nach §47, Absatz 1, Satz 2 GemHVO 
aus Haushaltgründen nicht möglich ist.  
 
Da für die Kita DBZ in der Brebacher Straße ein Abriss mit anschließendem Neubau und 
Erweiterung der Kita vorgesehen ist, wird eine Auslagerung langfristig ab September 2023 
notwendig sein. Der Umzug vorweg für den Zeitraum von August 2022 – August 2023 ist 
durch die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck im Rahmen des Projektes „Hol die OB“ am 
04.12.2019 verfügt worden, aufgrund der ständig wiederkehrenden Schimmelproblematik im 
jetzigen Kita-Gebäude des DBZ. 
 
Im Einzelnen werden beantragt: 
 

Leistung Kosten aufgrund der 
Verfügung von OB 

Kosten aufgrund von Abriss und 
Neubau der Kita 

Umzugskosten  6.910,93 Euro 

Mietkosten/Kaltmiete ab 
August 2022  

65.279,76 Euro  

Mietkosten/Kaltmiete ab 
September 2023 

 140.602,56 Euro 

Telefonanlage und W-Lan  7.097,40 Euro 

Gesamt 65.279,76 Euro 154.610,89 Euro 

 
Somit ergeben sich für diese Maßnahmen Gesamtkosten in Höhe von 219.890,65 Euro. 
 
Der Träger beantragt einen 100%-Zuschuss in Höhe von 219.890,65 Euro nach Ziffer 3 der 
Kofinanzierungsvereinbarung. 
 
Der der Bereich Bauverwaltung hat die Maßnahme geprüft und die Kosten in Höhe von 
219.890,65 Euro als zwingend notwendig und angemessen bewertet.  
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